
Sehr geehrte Damen und Herren,

vor dem Jahreswechsel müssen viele Vereinbarungen aufgrund steuerrechtlicher 
Änderungen geprüft werden. So sollte z. B. bei verbilligter Vermietung – insbe-
sondere an Angehörige – eine Anpassung der Kaltmiete auf 66 % der orts- 
üblichen Miete vorgenommen werden, um eine Kürzung der Werbungskosten 
zu vermeiden.

Vorsicht ist bei der in vielen Branchen üblichen Nettolohnvereinbarung geboten. 
Für den Arbeitgeber kann es sehr teuer werden, wenn der Arbeitnehmer von 
einer günstigen Steuerklasse in die Steuerklasse V wechselt. Die vom Arbeit- 
geber zu übernehmenden Steuern und Sozialabgaben inkl. des Arbeitgeber- 
anteils können sich schnell zu mehreren Tausend Euro summieren.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlichtausgabe oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

12 / 2011

Unternehmer/Beteiligungen

Steuerabzug bei Bauleistungen: 
Folgebescheinigung beantragen
Der Auftraggeber (Leistungsempfänger) 
einer Bauleistung ist verpflichtet, von 
der Gegenleistung 15 % einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen. Dem- 
zufolge darf der Empfänger der Bau-
leistung nur den um den Steuerabzug 
geminderten Preis an den Bauunter- 
nehmer auszahlen. Die Abzugsverpflich- 
tung tritt ein, wenn der Empfänger der 
Bauleistung ein Unternehmer i. S. d. 
Umsatzsteuerrechts (auch wenn er nur 
umsatzsteuerfreie Vermietungsumsät-
ze tätigt) oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts (z. B. eine Ge-
meinde) ist.
 Der Empfänger der Bauleistung (Leis- 
tungsempfänger) muss den Steuerabzug 
nicht vornehmen, wenn

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne 
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender- 
vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun- 
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs- 
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah- 
lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des lau- 
fenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschlä- 
ge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätes- 
tens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2011/ 
25.01.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt wer-
den. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern / Sozialversicherung Dezember 2011 /Januar 2012

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

12.12.2011 1 10.01.2012 2

Umsatzsteuer 12.12.2011 3 10.01.2012 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

12.12.2011 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2011 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

15.12.2011 13.01.2012

08.12.2011 06.01.2012

Sozialversicherung 7 28.12.2011 27.01.2012

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.



�� der Bauunternehmer eine gültige, 
durch das Finanzamt ausgestellte Frei-
stellungsbescheinigung vorlegen kann 
oder
�� die an den Bauunternehmer zu zah-

lende Gegenleistung im laufenden Ka-
lenderjahr voraussichtlich 5.000 Euro 
nicht übersteigt. Bei Leistungsempfän-
gern, die ausschließlich umsatzsteuer- 
freie Vermietungsumsätze erbringen 
(Vermieter), erhöht sich diese Bagatell-
grenze auf 15.000 Euro. Zur Ermittlung 
der Bagatellgrenzen sind alle im Kalen-
derjahr an den Leistungsempfänger 
erbrachten und voraussichtlich zu er- 
bringenden Bauleistungen zusammen-
zurechnen.
 Nach einem Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen sind auf 
unbeschränkte Zeit erteilte Freistel-
lungsbescheinigungen nur für drei Jah-
re gültig. Eine Folgebescheinigung ist 
auszustellen, wenn der Antrag sechs 
Monate vor Ablauf der Geltungsdauer 
gestellt wird.

Überprüfung der Gesellschafter-
Geschäftsführerbezüge vor dem 
01.01.2012
Aufgrund eines Urteils des Bundes-
finanzhofs aus dem Jahre 1994 sind 
die Jahresgesamtbezüge eines Ge-
sellschafter-Geschäftsführers in ein 
Festgehalt (in der Regel mindestens 
75 %) und in einen Tantiemeanteil (in 
der Regel höchstens 25 %) aufzuteilen. 
Der variable Tantiemeanteil ist in Rela-
tion zu dem erwarteten Durchschnitts-
gewinn auszudrücken.
 Die Tantieme ist anlässlich jeder 
Gehaltsanpassung, spätestens jedoch 
nach Ablauf von drei Jahren auf ihre 
Angemessenheit zu überprüfen. Falls 
die Bezüge zuletzt im Jahre 2008 für die 
Jahre 2009 - 2011 festgelegt worden 
sind, muss noch vor dem 01.01.2012 
eine Neuberechnung erfolgen. Dabei 

muss auch beachtet werden, dass die 
Gesamtbezüge im Einzelfall angemes-
sen sind. So kann es notwendig sein, 
die Tantieme und die Gesamtbezüge   
– z. B. wegen weiterer Bezüge aus an-
deren Tätigkeiten – auf einen bestimm-
ten Höchstbetrag zu begrenzen.
 Sowohl die Neufestsetzung als auch 
sämtliche Änderungen der Bezüge sind 
grundsätzlich im Voraus durch die Gesell- 
schafterversammlung festzustellen.

Wertpapiere eines Freiberuflers 
sind nur durch eindeutige Widmung 
als gewillkürtes Betriebsvermögen 
anzuerkennen
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
unter welchen Bedingungen ein Frei-
berufler Verluste aus dem Verkauf von 
Wertpapieren geltend machen kann:
 Zunächst müssen die Wertpapiere 
nach ihrer Art objektiv und subjektiv 
geeignet sein, dem Betrieb zu dienen 
und ihn zu fördern. Der Kauf darf nur 
aus betrieblichen Gründen erfolgen. Es 
reicht nicht aus, wenn es dem Frei-
berufler im Wesentlichen nur auf die 
Wertpapier-Erträge ankommt. Außer-
dem müssen die Wertpapiere durch 
einen verbindlichen Widmungsakt als 
Betriebsvermögen ausgewiesen wer- 
den. Dies muss unmissverständlich, 
zeitnah und unumkehrbar dokumen-
tiert werden.

 Nach Auffassung des Bundesfinanz- 
ministeriums hat diese Dokumenta- 

tion in einer Form zu erfolgen, die 
Zweifel in Bezug auf die Zuordnung des 
Wirtschaftsguts zum gewillkürten Be-
triebsvermögen sowie deren Zeitpunkt 
ausschließt. Der Nachweis kann insbe-
sondere durch eine zeitnahe schriftliche 
Erklärung gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt erbracht werden.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Lohnsteuerkarte ab 2012 elektronisch
Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) weist aktuell nochmals darauf 
hin, dass die bisherige Papier-Lohn- 
steuerkarte ab dem 01.01.2012 durch 
die elektronische Lohnsteuerkarte er-
setzt wird.
 Dabei ist Folgendes zu beachten:
�� Sämtlichen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern werden ihre so ge-
nannten Elektronischen Lohnsteuer- 
abzugsmerkmale (ELStAM) in einem 
Schreiben übersandt.
�� Die Daten sollten sofort geprüft 

werden.
�� Änderungen können ausschließlich 

beim jeweilig zuständigen Finanzamt 
beantragt werden.
�� Fragen zu dem Thema werden auf 

der Homepage des BMF http://www.
bundesfinanzministerium.de beantwor- 
tet. Dort können auch Formulare abge-
holt werden.
�� Besteht das Arbeitsverhältnis über 

den 31.12.2011 hinaus, wird der Arbeit- 
geber i. d. R. bereits alle Daten für den 
Lohnsteuerabzug haben.
�� Bei einem Wechsel des Arbeitge-

bers müssen Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen dem neuen Arbeitgeber 
nur noch ihre Identifikationsnummer 
und ihr Geburtsdatum angeben und 
mitteilen, ob es sich um ein Haupt- 
oder um ein Nebenarbeitsverhältnis 
handelt. Dann kann der Arbeitgeber die 
für den Lohnsteuerabzug notwendigen 
Daten elektronisch bei der Finanzver-
waltung abrufen.
�� Lohnsteuerfreibeträge werden nicht 

einfach übernommen. Damit die Freibe- 
träge berücksichtigt werden können, müs- 
sen diese im Lohnsteuerermäßigungs- 
verfahren für 2012 beantragt werden.

Hinweis
Betroffene Bauunternehmer und 
Handwerker sollten ihre Beschei-
nigungen prüfen und ggf. noch in 
diesem Jahr einen neuen Antrag 
stellen.

Hinweis
Aufgrund der Vielzahl der Urteile 
zu diesem Themengebiet ist es 
sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit 
dem Steuerberater abzustimmen.



Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2012
Ab 1. Januar 2012 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:

2012 
jährlich 

€

2011 
jährlich

€

2012
monatlich

€

2011
monatlich

€

West

Krankenversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50

Pflegeversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50

Rentenversicherung 67.200,00 66.000,00 5.600,00 5.500,00

Arbeitslosenversicherung 67.200,00 66.000,00 5.600,00 5.500,00

Ost

Krankenversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50

Pflegeversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50

Rentenversicherung 57.600,00 57.600,00 4.800,00 4.800,00

Arbeitslosenversicherung 57.600,00 57.600,00 4.800,00 4.800,00

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeits-
entgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten 
Arbeitnehmer 50.850 € (monatlich 4.237,50 €). Für die bereits am 31.12.2002 in 
der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 
45.900 € (monatlich 3.825,00 €).

Kündigung wegen Verletzung der 
Meldepflicht bei Krankheit
Ein Vorarbeiter in der Flugzeuginnen-
reinigung war seit sechzehn Jahren 
für seinen Arbeitgeber tätig. In den 
letzten sechs Jahren fehlte er wieder- 
holt krankheitsbedingt. In sieben Fällen 
hatte er seine Krankheiten trotz Ab- 
mahnung nicht unverzüglich angezeigt. 
Daher kündigte sein Arbeitgeber außer- 
ordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich. 
 Die außerordentliche Kündigung 
war unwirksam, weil ein wichtiger Grund 
fehlte.
 Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
dem Kündigenden die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses auch nur bis zum 
Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 
nicht mehr zugemutet werden kann. 
Als wichtiger Grund für eine außer- 
ordentliche Kündigung muss die wie- 
derholte Verletzung der Meldepflicht 
als beharrliche Arbeitspflichtverletzung 
zu werten oder dadurch ein erheblicher 
Schaden entstanden sein.

 Im entschiedenen Fall lagen über 
die Gesamtdauer des Arbeitsverhält- 
nisses zwischen den einzelnen Ver- 
stößen längere Zeiträume und es gab 
Krankheitszeiträume, in denen der Klä- 
ger seinen Verpflichtungen nachgekom- 
men ist. Der Arbeitgeber musste daher 
nicht erwarten, dass der Arbeitnehmer 
jederzeit wieder seine Pflichten miss-
achten werde.
 Die ordentliche Kündigung aber 
war als verhaltensbedingte, sozial ge-
rechtfertigte Kündigung wirksam.
 Die Flugzeuginnenreinigung kann 
jeweils nur in einem engen zeitlichen 
Fenster erledigt werden. Dafür muss 
das eingeteilte Personal zu den vorge- 
gebenen Zeiten erscheinen oder im 
Verhinderungsfall unverzüglich das Nicht- 
erscheinen mitteilen, damit der Ar-
beitgeber kurzfristig anderweitig den 
Personaleinsatz disponieren kann. Die 
wiederholt ausbleibende Mitteilung ei- 
ner Arbeitsunfähigkeit verletzte die 
Geschäftsinteressen des Arbeitgebers 

in erheblicher Weise. Er ist bei seinem 
Geschäft auf verlässliche Mitarbeiter 
angewiesen. Diese Verlässlichkeit war 
nicht mehr gegeben. Die lange Be-
schäftigungsdauer bildete kein ausrei-
chendes Gegengewicht für ein vorran-
giges Interesse des Arbeitnehmers am 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses.
(Quelle: Urteil des Hessischen Landes-
arbeitsgerichts)

Auswirkungen eines 
Lohnsteuerklassenwechsels auf 
eine Nettolohnvereinbarung
Treffen Arbeitsvertragsparteien eine 
Nettolohnvereinbarung, so bleibt der 
Arbeitgeber grundsätzlich auch dann 
zur Zahlung des vereinbarten Netto-
lohns verpflichtet, wenn der Arbeit-
nehmer die Steuerklasse wechselt. 
Dies hat das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf entschieden.
 Es ging um eine Arzthelferin, der 
ein Nettolohn von 1500 € zugesagt 
worden war. Zum damaligen Zeit-
punkt wurde ihr Gehalt nach der 
Lohnsteuerklasse I versteuert. An-
schließend heiratete sie, so dass 
sie in die Steuerklasse V wechsel-
te. Für Januar und Februar 2009 
führte die Arbeitgeberin Lohnsteu-
er nach der Steuerklasse V ab und 
zahlte der Klägerin den verbleiben-
den Nettobetrag aus, der aber un-
ter 1.500 € lag. Die Klägerin machte 
die entsprechenden Nettolohndiffe-
renzen geltend.
 Die Arbeitgeberin argumentierte, 
wenn sie verpflichtet sei, auch bei 
der Lohnsteuerklasse V 1.500 € zu 
zahlen, würde sie durch den erhöh-
ten Bruttolohn wirtschaftlich erheb-
lich belastet und die Klägerin im Ge-
genzug unangemessen begünstigt. 
Die klagende Arbeitnehmerin hielt 
dem entgegen, die Beklagte sei un-
abhängig von der zu Grunde liegen-
den Steuerklasse verpflichtet, ihr 
monatlich 1.500 € netto zu zahlen. 
Der Arbeitsvertrag enthalte keinerlei 
Möglichkeit, ihr Nettogehalt zu re- 
duzieren.
 Das Landesarbeitsgericht schloss 
 sich der Auffassung der Klägerin an.
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zur Folge, dass die gesamte Klausel, 
mit der die Pflicht zu Schönheitsrepa-
raturen vom Mieter auf den Vermieter 
übertragen wird, keine Anwendung 
mehr findet. Denn dadurch wäre der 
Mieter zu sehr in seinem persönlichen 
Lebensbereich eingeschränkt. Vermie- 
ter und Mieter sollten sich vor dem 
Hintergrund der zahlreichen Gerichts-
entscheidungen die auf dem Markt 
angebotenen Musterverträge zur Ver- 
meidung von Streitigkeiten sehr genau 
ansehen.

Umsatzsteuer

Abgabe von standardisiert zube-
reiteten Speisen an einem Imbiss-
stand mit nur behelfsmäßigen 
Verzehrvorrichtungen unterliegt 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz
Der Bundesfinanzhof hat in einer wei-
teren Entscheidung bestätigt, dass die 
Abgabe von standardisiert zubereite- 
ten Speisen an Imbissständen dem er- 
mäßigten Umsatzsteuersatz unterliegt.

 Voraussetzung ist, dass der Unter- 
nehmer lediglich behelfsmäßige Ver- 
zehrvorrichtungen zur Verfügung stellt. 
Hierzu zählen die Verkaufstheke, um 
den Imbissstand laufende Ablagebret-
ter und weitere Ablagemöglichkeiten 
ohne Sitzgelegenheiten. Stellt der Un- 
ternehmer (auch) Tische mit Sitzge- 
legenheiten zur Verfügung, muss er 
die Umsätze trennen in Außer-Haus-

Verkauf und Verzehr an behelfsmäßi-
gen Verzehrvorrichtungen (ermäßigter 
Steuersatz) und Verzehr an Tischen mit 
Sitzgelegenheit (voller Steuersatz). 
Fehlt es an geeigneten Aufzeichnun-
gen, kann der Umsatz, der auf die Spei-
sen zum Verzehr an behelfsmäßigen 
Verzehrvorrichtungen und an Tischen 
mit Sitzgelegenheit entfällt, z. B. an-
hand der Plätze geschätzt werden.

Umsatzsteuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung setzt 
ordnungsgemäßen Belegnachweis 
voraus
Eine innergemeinschaftliche Lieferung 
ist regelmäßig nur umsatzsteuerfrei, 
wenn ihre Voraussetzungen durch ord-
nungsgemäße Belege nachgewiesen 
werden. Dies setzt u. a. voraus, dass 
in der Rechnung auf die Steuerfreiheit 
der Lieferung als innergemeinschaft- 
liche Lieferung hingewiesen wird.
 Holt der Abnehmer den Gegen-
stand selbst oder durch einen Be-
auftragten ab, muss der Abholende 
versichern, den Gegenstand in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat zu verbrin-
gen. Diese Erklärung muss gegenüber 
dem leistenden Unternehmer abge- 
geben werden. Eine Erklärung, die 
gegenüber einer dritten Person abge-
geben wird und den leistenden Unter-
nehmer nicht namentlich bezeichnet, 
reicht jedenfalls nicht aus.
 Sind die Belege z. B. im vorge-
nannten Umfang formell unvollständig, 
kommt eine Steuerfreiheit aus Grün-
den des Vertrauensschutzes nicht in 
Betracht.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Grundstückseigentümer/Mieter

Überprüfung der Miethöhe zum
01.01.2012 bei verbilligter Vermietung
Bei verbilligter Vermietung von Woh-
nungen sowohl an Angehörige als auch 
an fremde Dritte beträgt die Grenze 
66 % der ortsüblichen Marktmiete. Des- 
halb ist Folgendes zu beachten:
�� Beträgt die vereinbarte Miete min-

destens 66 % der ortsüblichen Markt- 
miete, dann sind die mit den Mietein-
nahmen zusammenhängenden Wer-
bungskosten voll abzugsfähig.
�� Liegt der Mietzins unterhalb von 

66 % der ortsüblichen Marktmiete, 
können die Aufwendungen nur ent-
sprechend dem entgeltlichen Anteil der 
Vermietung geltend gemacht werden. 
 Aus diesem Grund sollten beste-
hende Mietverträge kurzfristig darauf 
geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so 
durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
die zu zahlenden Nebenkosten. Ins-
besondere sollte die Höhe der Miete 
geprüft und zum 01.01.2012 ggf. ange-
passt werden. Dabei empfiehlt es sich, 
nicht bis an die äußersten Grenzen 
heranzugehen. Eine Totalüberschuss-
prognose ist in allen Fällen nicht mehr 
erforderlich.
 Der Mietvertrag muss insbeson-
dere bei Vermietung an Angehörige 
einem Fremdvergleich (Vermietung an 
fremde Dritte) standhalten, weil er sonst 
steuerrechtlich nicht anerkannt wird.

Vorgaben zu Schönheitsreparaturen 
beschränken den persönlichen 
Bereich des Mieters und sind unzu-
lässig
Die Rechtsprechung ist voller Entschei-
dungen über Klauseln in Mieterverträ-
gen. Das Landgericht Freiburg hatte 
darüber zu befinden, ob die Vorgabe 
wirksam sei, dass ein Mieter nur nach 
Zustimmung des Vermieters von der 
bisherigen Ausführungsart bei Schön-
heitsreparaturen erheblich abweichen 
darf.
 Das Gericht sah eine solche Klausel 
als unzulässig an. Die Klausel sei unklar 
und benachteilige den Mieter in unan-
gemessener Art und Weise. Dies hat 


